
BGer 7B_776/2023 vom 23. November 2023
Bundesgericht, 2023-11-23, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_776_2023

FR: TF 7B_776/2023 du 23 novembre 2023

IT: TF 7B_776/2023 del 23 novembre 2023

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, lud A.________ mit Verfügung vom
12. Oktober 2023 als Beschuldigten für die Berufungshandlung am 22. März 2024 vor.
Dagegen erhob A.________ am 13. Oktober 2023 eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde
an das Bundesgericht und macht eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 BV
geltend. Er ist der Auffassung, der ihm mit der Vorladung mitgeteilte Spruchkörper hätte
von Amtes wegen in den Ausstand treten müssen. Er stelle den Antrag, dass die Vorladung
aufgehoben werde. Es sei zudem vollkommen ausgeschlossen, dass eine
Kanzleimitarbeiterin eine Partei zu einer Berufungsverhandlung vorlade. Die Vorladung sei
immer durch die Verfahrensleitung zu unterschreiben.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Der Beschwerdeführer beschwert sich, dass die Vorladung von einer Kanzleimitarbeiterin
unterschrieben worden sei. Inwiefern dadurch ein verfassungsmässiges Recht (vgl. Art. 116
BGG ) verletzt worden sein soll, ist weder ersichtlich noch dargetan. Daran ändert auch
seine Berufung auf Art. 5 Abs. 1 BV sowie Art. 30 Abs. 1 BV nichts. Damit liegt kein
zulässiges Anfechtungsobjekt vor. Im Übrigen genügt die Beschwerde auch den
gesetzlichen Formerfordernissen ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) offensichtlich
nicht. Auf die Beschwerde kann daher im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht eingetreten werden.

Soweit der Beschwerdeführer überdies der Auffassung ist, die Vorladung sei aufzuheben,
da er bereits mehrfach den Ausstand der Mitglieder des Obergerichts verlangt habe, zu
welchen auch die Personen gehören, in welcher das Gericht anlässlich der
Berufungsverhandlung voraussichtlich tage, kann ebenfalls nicht auf seine Rüge eingetreten
werden. Streitgegenstand bildet vorliegend die Vorladungsverfügung. Im Übrigen erwähnt
der Beschwerdeführer selbst, dass noch ein Ausstandsverfahren vor dem Bundesstrafgericht
hängig ist. Diesem ist nicht vorzugreifen.

E. 3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist das Gesuch des Beschwerdeführers um
unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ).
Damit wird er kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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